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Sachverhalt urid Antrge 

Die BeschWerdefUhrerifl ist Anmelderin der europäischen 
Patentanmeldung 82 108 380.5 (Veroffentlichungsnununer: 
0 075 766). 

Die Anmeldung wurde von der Prtlfungsabteilung zurUckge-
wiesen. Der Entscheidung lagen folgende Patentansprflche 

zugrunde: 

unabhängige Ansprflche 1 und 5: eingegangen am 14. Dezem-

ber 1985; 
AnsprUche 2 bis 4: in ihrer ursprflnglichen Fassung; 
AnsprUche 6 bis 12: eingegangen am 9. Januar 1985. 

Die ZurUckweisung wurde damit begrtlndet, daD der Ersatz 
konkreter konstruktiver Merkmale einer Blende durch eine 
einer Aufgabenstellung entaprechende aligemeine funktio-
nelle Angabe bei der UberfUhrung des Anspruchs 5 in einen 
unabhngigen Anspruch eine unzulässige Xnderung im Sinne 

des Artikels 123(2) EPU darstelle. 

Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin Be-

schwerde eingelegt. 

Im Rahmen einer mUndlichen Verhandiung am 29. Oktober 1987 
hat die Begchwerdeflihrerin schlief3lich beantragt, die ange-

fochtene Entscheidung aufzuheben und 

1. 	das Patent aufrechtzuerhalten mit dem in der mUndli- 
chen Verhandlung Uberreichten Anspruch 1, den ur-
sprUnglich eingereichteri AnsprUchen 2 big 4, bei denen 

jeweils "Bezugsfläche" in 9 Me3f1che" abgeändert ist, 

dem in der mUndlichen Verhandlung Uberreichten An-
spruch 5, den am 9. Januar 1985 Uberreichten An- 
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sprüchen 6 bis 12, wobei im Anapruch 8 "Bezugsf1che 

(4, 62)" in "Me13f1che (4) und ReferenzflIche (62)" 

abgeUndert ist, mit angepal3ter Beechreibung und 

veröffentlichter Zeichnung (Hauptantrag). 

2. das Patent aufrechtzuerha].ten mit den Patentansprlichen 

1 bis 10 und den Beschreibungeseiten 1 bis 13, beides 

Uberreicht in der mUndlichen Verhandlung sowie mit der 

verffent1ichten Zeichnung Blatt 1/3 bis 3/3 (Hilfsan-

trag). 

V. 	Der geltende Patentanspruch 1 gemäl3 Hauptantrag lautet: 

"1. Vorrichtung zur reflezionsphotometrischen Meesung des 

Reflexionsvermögens einer Me2f1che (4), die einen be-

stimmten, zur Auswertung heranzuziehenden Tei]. einer 

Objektfläche, inebesondere eines Testfeldes (6) zur 

Bestimmung mediziniech relevanter Bestandteile von 

KörperflUssigkeiten bildet, mit einer Lichtquelle (58) 

zur Beleuchtung der Me3flche (4) bevorzugt mit dif-

fusem Licht, einem Photoempfnger (2) zwn Empfang des 

von der Me3f1che (4) reflektierten Lichtes und einer 

im Strahiengang zwischen Me3f1che (4) und otoem-

pfnger (2) angeordneten Blende (8), dadurch gekenn-

zeichnet, da3 die Blende (8) eine im wesentlichen in 

Form einer sich zum Iotoempfnger hin verjUngenden 

Kege1stumpfmante1f1Che ausgebi idete B1endenf1che 

(10) aufweist und die B1endenf1che (10) die Sym- 

metrieachse (30) des Strahiengangs Uber einen 

Teil (16) von dessen Lange mit einer absorbierenden 

Oberfläche (11) in wesentlichen symmetrisch umgibt, 

so da3 ein von au3erhalb der Me3f1che reflektierter 

Lichtstrahl weder direkt noch nach einer Reflexion an 

der B1endenf1che zum PhotoempfUnger gelangen kann." 
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3 	T416/86 

VI. 	Der geltende Patentanspruch 5 gem13 Hauptantrag lautet: 

'5. 	Vorrichtung zur ref1exiorsphotometrischen Messung des 

Reflexionsvermögens einer Mel3fl9che (4), die einen be-

stimmten, zur Auswertung herarizuziehenden Teil einer 

Objektf1che, insbesondere eines Testfeldes (6) zur 

Bestimmung medizinisch relevanter Bestandteile von 

KorperflUssigkeiten bildet, 

- mit einer Lichtquelle und einer Ulbricht'schen Kugel 

zur diffusen Beleuchtung der Me3f1che (4), wobei 

die Ulbricht'sche Kugel auf ihrer inneren Oberf1che 

eine Referenzf1che hat, 

- mit einem ersten Photoempfnger (44) zuin Impfang des 

von der Me3f1che reflektierten Lichts und einer im 

Strahiengang zwischen Me3f1che (4) und Photo-

empfnger (44) angeordneten ersten Blende (8), 

- mit einem zweiten Photoempfnger (46) zurn Empfang 

des von der Referenzf1che reflektierten Lichts, 

dadurch gekennzeichnet, dal3 

- die Lichtquelle eine Leuchtdiode (58) is.t und 

- beide Photoernpfnger (44, 46) in der Uibricht'schen 

Kugel angeordnet sind, wobei 

- der erste Photoernpfänger (44) auf die Me3fläche (4) 

gerichtet ist und die erste Blende (8) zwischen ibm 

und der Me8fläche (4) so ausgebildet und angeordnet 

ist, daB sie störende Randstrahlen praktisch you-

ständig ausbiendet, und 
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4 	 T 416/86 

- der zweite PhotoempfInger (46) auf die Referenz-
fläche (62) der Ulbricht'schen Kugel gerichtet 
ist." 

Die AnsprUche 2 bis 4 und 6 big 12 gemäl3 Hauptantrag 
sind von Anspruch 1 beziehungsweise von Anapruch 5 
abhngig. 

Der geltende Anspruch 1 gem&13 Hilfeantrag ist mit Anspruch 
1 des Hauptantrags identisch. Die AnsprUche 2 bis 10 gemäl3 
Hilfsantrag sind von Anapruch 1 abMngig, wobei der An-
spruch 5 lautet: 

"5. Vorrichtung nach einem der vorgehenden AnsprUche, da-
durch gekennzeichnet, da3 die Me13f1che (4) Uber eine 
Ulbricht'sche Kugel (34, 36) diffus beleuchtet wrd, 
da3 ein zweiter PhotoempfInger (46) zur Messung eines 
Referenzwertes an einer Peferenzf].che bekannten Re-
flexionsvermögens vorhanden ist und da3 als Referenz-
f1che bekannten Reflexionsvermögens zur Bestimmung 
des Referenzwertes ein Teil (62) der inneren Ober-
fläche der Ulbricht'schen Kugel (34, 36) verwendet 
wird." 

!insicht1ich des Hauptantrages stUtzt die Beschwerde-
fUhrerin nunmehr ihre Auffassung, der Ersatz der Struktur-
meriQuale der Blende (8) durch die in den Anspruch 5 gemäl3 
Hauptantrag aufgenommene Blendenwirkung - wonach "die erste 
B].ende (8) ... so ausgebildet und angeordnet ist, daB sie 
störende Randstrahlen praktisch vo11stndig ausbiendet" - 
widerspreche nicht Artikel 123(2) EPU, im wesentlichen auf 
folgende Argumente: 
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Die in Anspruch 5 aufgenommene Blendenfunktiori sei in 

der ursprUngiichen Beschreibung, Seite 3, Zeilen 31 

bis 33, wörtlich offenbart; 

Der Ersatz eines konkreten Arbeitsmittels durch seine 

offenbarte Funktion mUsse im Erteilungsverfahren zu-
1ssig sein, da dies lediglich eine Erweiterung des 
Schutzbereichs mit sich bringe, was gemä3 Art. 123(3) 

EPU nur fUr das Einspruchsverfahren ausgeschlossen 

sei. 

Auch wenn den Strukturmerkmalen der Blende in den An-

meldungsunterlagen eine hohe Bedeutung eingerumt wer-

de, sei ihr Weglassen trotz dieser Gewichtung zuläs-

sig, da dem Fachxnann hierdurch keine neue technische 

Lehre gegeben werde. FUr die UberprUfung der Of fen-

barung sei ein Neüheitstest als hinreichend anzusehen. 

So nehme die im ursprflnglichen Anspruch 5 definierte 
spezielle Blende die Neuheit der im strittigen An-

spruch 5 ailgemein durch ihre Wirkung definierten 
Blende vorweg. Das Weglassen der Strukturmerkmale ware 

nur als unzu1ssig anzusehen, wenn hierdurch eine neue 

technische Lehre entstUnde, etwa wie beim Weg1assen 

der Teflonbeschichtung. einer Bratpfanne. 

a) 	Von besonderer Bedeutung sei, daB der Fachrnann der 

ursprUnglichen Beschreibung entnehmen könne, daB bei 

der im Anspruch 5 beanspruchten Mel3vorrichtung mit den 

zwei in einer Ulbricht'schen Kugel angeordneten Photo-

empfngern fUr den Me3wert bzw. den Referenzwert die 

spezielle Blendenstruktur keine Rolle spiele. So werde 

einmal in der Beschreibung, Seite 4, Zeilen 9 bis 16, 

auch auf andere Blendenformen hingewiesen und damit 

eine Veraligemeinerung offenbart, und zum andereri bei 

der Beschreibung der Ulbricht'schen Kugel mit zwei 
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iotoempfngern in der Beschreibung, Seiten 6 bis 8 
und 11 bis 13, insbesondere Seite 8 0  Zeilen 18 und 19, 
sowie Seite 11, Zeilen 19 bis 21, 25 und 26, auf die 
spezielle Struktur der Blends nicht näher einge-
gangen. 

e) Desweiteren könne der Pachmann bei einer Interpreta-
tion der Erfindung im Lichte des Standes der Thchnik 
gem13 dem whrend der RUckeprache mit dem beauftragten 
PrUfer am 9. Januar 1985 Uberreichten Dokument 
"SeralyserTM ohne weiteres erkennen, daS es bei der in 
Anepruch 5 beanspruchten Mel3vorrichtung mit zwei in 
ether Ulbricht'schen Kugel angeordneten Photoem-
pfngern allein auf den geringen Abetand zwischen der 
Kuge1f1che und den Photoempfngern ankommt, und nicht 
auf die Blendenform. Insbeeondere sei aber erkennbar, 
daB diese Mel3vorrichtung nicht awingend mit der spe-
ziell offenbarten Blendenstruktur gekoppe].t jet. 

EntecheidungegrUnde 

Die Beschwerde ist zulssig. 

Zum Hauptantrag: 

2.1 Zulseigkeit der beantragten Xnderungen in Anspruch 5 

2.1.1 Der unabhngige Anspruch 5 des Hauptantrags ist aus dem 
uraprUnglichen abhngigen Anepruch 5 hervorgegangen dessen 
sachlicher Inhalt einmal durch zusUtzliche Aufnahme von in 
der Beschreibung offenbarten konkreten Strukturmerkmalen 
spezifiert und zinu anderen durch den Ersatz der die 
Blendenstruktur kennzeichnenden Merlcnale des Anspruchs 1 
durch eine in der Beschreibung, Seite 3, Zeilen 31 - 33 
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11 

offenbarte Angábe der Blendenwirkung veraligemeinert worden 
ist. fiber ihre RflckbeziehUflg auf den Anepruch 1 hatte die 
im ursprUnglichen Anspruch 5 beanspruchte Mel3vorrichtung 
mit zwei in einer Ulbricht'schen Kugel angeordneten 
Photoempfngern Blenden, die folgende vier Strukturmerkmaie 

aufwiesen: 
Die Blendenfläche war eine Kege1stumpfmante1f1che (Merkmal 

1), weiche die Symmetrieachse des Strahienganges im wesent-
lichen symmetrisch uxngab (Merkmal 2), sich zum Photoem-
pfnger hin verjUngte (Merkinal 3) und eine absorbiernde 
0berf1che hatte (Merlcmal 4). Die gemäl3 Anspruch 5 des 
ge itenden Hauptantrag s beanspruche Me3vorri chtung mit zwei 
in ether TJlbricht'schen Kugel angeordneten Photoempfängern 
hat nunxnehr zwischen der Mef1che und einem ersten Photo-
empfänger eine Blende, "die so ausgebildet und angeordnet 
ist, daB sie störende Randstrahlen praktisch vol1stndig 

ausschaltet". 

2.1.2 Nach Auffassung der Kammerist ein soicher Ersatz eines 
offenbarten speziellen Merkmals durch einenurnfassenden 
ailgemeinen Ausdruck als eine unter Artikel 123(2) EPU 
fallende unzulässige Xnderung anzusehen, wenn Uber diesen 
aligemeinen Ausdruck Implizit erstmals andere spezielle 
Merkmale als das offenbarte in Verbindung mit dem Anmel-
dungsgegenstand gebracht werden. Dies zeigt schon, daB der 

Auffassung der BeschwerdefUhrerifl in Punkt VIII - b, die 
Erweiterung eines Anspruchsmerkrnals ziehe ausschlieBlich 
eine unter P1rtikel 123(3) EPU faliende Erweiterung des 
Schutzbereichs nach sich, nicht gefolgt werden kann. 

Im vorliegenden Fall werden Uber den Ersatz der genannten 
speziellen Blendenstruktur durch deren Funktion auch Blen-
den, die zwar die gleiche Wirkung erzeugen, aber eine von 
der in Anspruch 1 genannten abweichende Struktur aufweisen, 
innerhaib einer Mel3vorrichtung mit zwei in einer 
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Ulbricht'schen Kugel angeordneten PhotoempfIngern bean- 
sprucht. Aus den vorstehend genannten Grilnden wMre em 
soicher Ersatz in Hinblick auf Artikel 123(2) EPU nur dann 
zu1ssig, wenn fUr den Fachmann durch den Inhalt der 
ursprlinglichen Anmeldungeunterlagen eine Mel3vorrichtung mit 
zwei in einer Ulbricht'schen Kugel angeordneten oto-
empfngern und mit zumindest einer von der in Anspruch 1 
genannten, speziellen Blendenstruktur abweichenden Struktur 
mitunifal3t wMre. Dies ist nicht der Fall. 

2.1.3 Der Seschwerdefflhrerin ist zwar darin zuzustimmen, da3 
wUhrend dee Erteilungsverfahrene ein Merkxnal unabhUngig von 
den ibm in den ursprflnglichen Unterlagen gegebenen Gewicht 
wegggelassen werden kann, wenri dadurch keine neue techni- 
sche Lehre entsteht; vgl. Punkt VIII - c. Doch in vor-

liegenden Fall bedeutet die Ab&iderung der Blends mit der 
in Anepruch 1 definierten Struktur in eine beliebige, le-
diglich durch die gleiche Wirkung definierte Blende, da3 
nunmehr auch sämtliche Kquivalente der uraprlinglich bean- 
spruchten Blende mit den Ubrigen MerJcrnalen der Me3vor-
richtung gemäl3 Anspruch 5 - u.a. mit den zwei in der 
Ulbricht'schen Kugel angeordneteri PhotoempfMngern - kombi-

nierbar sein sollen. Des Bekanntsein eines Arbeitsmittels 

(bier: speziell ausgebildete Blende) nimint aber dessen 
Aquivalente (bier: anders ausgebildete Blenden mit gleicher 

Wirkung wie die erstere) nicht neuheitsschUdlich vorweg, 
selbet wenn diese an sich ailgemein bekannt sind (vgl. 

Richtlinien, EPA C-IV, 7.2). Dies hat zur Folge, daB die 

$quiva1ente einee offenbarten Arbeitsmittels ale neu und 
damit ale nicht offenbart arizusehen sind, wenn die ur-
sprUnglichen Unterlagen hierauf keinen Hinweis enthalten. 
Dies jet bei der Anwendung des sog. Neuheitstests zur PrU-
fung der Zulssigkeit einer Verailgemeinerung eines Merk-
male einer Erfindung stets zu berUcksichtigen. 
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Im vorliegenden Fall ist also festzustellen, ob die ur-
sprlinglichen Anmeldungsunterlagen irgendeinen Hinweis auf 
die Verwendbarkeit Squivalenter Blendenformen in der Me13-
vorrichtung gemäl3 dem uraprUnglichen Anspruch 5 enthalten. 

2.1.4 Mach eingehender PrUfung der ursprUnglichen Annieldungs-
unterlagen ist die Kaxurner eritgegen der Auffassung der Be-
schwerdefUhrerin in Punkt VIII - d Uberzeugt, daS die ur-
sprUnglichen Anmeldungsunterlagen dern Fachrnann keinerlei 
Hinweis geben, in der Me3vorrichtung gernäl3 dem ursprUng-
lichen Anspruch 5 mit zwei Photoempfngern in einer 
Ulbricht'schen Kugel irgendeine andere - gleichwirkende 
oder nicht gleichwirkende -Blende als die im Anspruch 1 
definierte Blende vorzusehen. Der Hinweis auf andere be-
kannte Blendenformen in der Beschreibung Seite 4, Zeilen 9 
- 16, gibt dem Fachrnann losgelöst von der Mel3vorrichtuilg 
mit der Tilbricht'schen Kugel und den zwei Photoempfängern 
ausschliel3lich die Lehre, da3 die in Anspruch 1 beschrie-
bene Blende eine gegenUber dem Stand der Technik urn den 
Faktor 10 geringere Restreflexion des unerwUnschten Stréu-
lichts ermöglicht. Aus dieser Angabe des Vorteils der Er-
findung kann der Fachinann keinesfalls schlie3en, daB in der 
zwei in ether Ulbricht'schen Kugel .  angeordnete Photoem-
pfnger aufweisenden Me8vorrichtung die zurn Stand der Tech-
nik gehrenden Blenden mit einer urn den Faktor 10 hheren 
Restreflexion der Storstrahlung verwendbar sind. Vielmehr 
weist die Beschreibung Seite 2, Zeilen 22 big 29, 
ausdrUcklich daraufhin, daB bei den kleinen, handlichen 
Geräten - so wie sie mit der zwei in einer Ulbricht'schen 
Kugel angeordnete Photoempfnger aufweisenden 
Me3vorrichtung geschaffen werden sollen - die möglichst 
vo1lstndige Ausbiendung der Storstrahlung wesentlich 1st. 

Die Kammer vermag ferner der Auffassung der Beschwerde- 
fuhrerin in Punkt VIII - d nicht zu folgen, daB bei der 
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Beechreibung der Me3vorrichtung mit zwei in der Ulbricht' - 
schen Kugel angeordneten Photoempfngern ( Figur 2) auf den 
Beechreibungsseiten 6 bis 8 und 11 bie 13 die apezielle 
Blendenetruktur in dieser Me3vorrichtung nicht nher 
przisiert wird. Denn einmal sind auf Seite 11 in Zeilen 
20, 21 und 26 drei der StrukturmerlQnale der Blende, ihre 
Kegeletuinpfform, ihre symmetrische Anordnurig zum Strahien-
gang und ihre abeorbierende cerf1*che wörtlich erwhnt. 
Zum anderen wird der Fachmann auch aufgrund der in einer 
Patentbeechreibung Ublichen trete11ungeweise identiecher 
Sachverhalte mit gleichen Bezugezeichen Uber die in den 
Figuren 1 und 2 einheitlich verwendeten Bezugezeichen 8 und 
10 die zu Figur 1 gehörenderi Beschreibungetexte mit der in 
Figur 2 dargeeteliten Blende in Verbindung bringen. Uber-
dies folgt nach Auffaseung der Kammer fUr den Fachmann auch 
aus der Art der zeichneriechen 1rete11ung der Blende 8 in 
Figuren 1 und 2, dal3 die gesondert beechriebene Blende der 
Figur 1 und die in Zusammenhang mit der zwei PhotoempfNnger 
enthaltenden Ulbrichtschen Kugel offenbarte Blende in 
Figur 2 identiech ausgebildet sind. 

2.1.5 Die Frage, ob es bei der Offenbarungekontrolle zu1seig 
jet, in das Fachwissen, mit dem der Fachmann den Inhalt der 
ureprUnglichen Anmeldungsunterlagen erfal3t, auch das am 
9. Januar 1985 Uberreichte Dokunent TMSeralyserM einzube-
ziehen und nicht nur Sachverhalte, die durch aligemeine 
Fach- und Nhchschlagewerke belegbar sind (vgl. die Ent-
scheidung P 206/83, AB1. EPA 1987, 5, Punkt 4 bis 6) kann 
im vorliegenden Fall offen bleiben. Denn aufgrund des ent-
sprechenden expliziten Hinweisee in der Beschreibung Seite 
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2, Zeilen 22 - 29, wird der Fachinann entgegen der Auffas-
sung der BeschWerdeflihrerifl in Punkt VIII - e auch gegen-
Uber einem derartigen Stand der Technik die durch die ur-

sprUnglichen Anmeldungsunterlagen gegebene Lehre nicht auf 
den geringen Abstand zwischen Kuge1f1che und Photoempfän-
ger beschränken, sondern die Ausschaltung der Störstrahlung 
als wesentliches Erfordernis mit einbeziehen. Aul3er der 
Blende gemä3 Anepruch 1 sind den ursprUnglichen Anmeldungs-
unterlagen jedoch keinerlei Mittel zur Ausschaltung der 
Störstrahlung entnehrnbar. Somit jet nach Auffassung der 
Kaxnmer fUr den Fachxnann die Blende gemä3 Anspruch 1 unab-
dingbar mit den zwei in der Ulbricht'schen Kugel angeord-
neten Photoempfngern, d.h. mit der Me8vorrichtung gemä3 

Anspruch 5, verknUpft. 

- 	2.1.6 Aus den vorstehend genannten GrUnden entspricht der An- 
spruch 5 des Hauptantrages nicht den Erfordernissen des Ar-

• 	tikels 123(2) EPU. Somit ist der Hauptantrag der Beschwer- 

defUhrerin nicht gewhrbar. 

• 	3. 	Zum Hilfeantrag: 

3.1 Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gemäl3 Hilf s-
antrag enthält gegenUber dem ursprUnglichen Anspruch 1 
aul3er rein redaktionellen Knderungen zustz1ich folgende in 
der ursprunglichen Beschreibung offenbarte Mer]na1e: Die 

Spezifisierung des "medizinischen °  Testfeldes ale ein Test-

feld "zur Bestimmung medizinisch relevanter Bestandteile 
von KorperflUssigkeiten" (Seite 1, Zeilen 15 -18) sowie die 
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Gesaxntwirkung der Blendenstruktur N30 daB ein von auSerhaib 
der Me3flche reflektierter Lichtstrahl weder direkt noch 
nach einer Reflexion an der Blendenflche zum Photo-
empfnger gelangen kannN  (Seite 9, Zeile 31 bis Seite 10, 
Zeile 4). Die Aneprtiche 5 und 6 enteprechen den ureprUng-
lichen AnsprTlchen 5 und 6,abgesehen davon, dal3 das Mer1al, 
daB "beide Photoempfnger gleich ausgebildete Blenden 
aufweisenM vom ursprflnglichen Anepruch 5 in den gUltigen 
Anapruch 6 UberfUhrt wurde. Dieee MerlcmaleUberfUhrung ist 
durch die ureprlingliche Beachreibung, Seite 6, Zeilen 8 - 
11, abgedeckt, in der die N g lei ch auegebildetenN Blenden 
ale FakultativmerlQnal der Ulbricht'schen Kugel mit zwei 
Photoempfngern offenbart sind. AneprUche 2 - 4 und 7 - 10 
sind bis auf geringfflgige redaktionelle Xnderungen mit den 
ursprUnglichen Ansprilchen 2 - 4 und 7 - 10 identisch. Die 
Xnderungen der Beschreibung betreffen ausschlie8lich 
Anpassungen an die Fassung der AnaprUche gemâB Hilfsantrag. 
Somit entsprechen smtliche Xnderungen des Hilfsantrages 
Artikel 123(2) EPU. 

Die Fassung der dem Hilfsantrag zugrundeliegenden Anmel-
dungsunterlagen ist daher formell nicht zu beanstanden. 

3.2 	Neuheit 

Keines der im Recherchenbericht oder von der Beschwerde-
fflirerin gertannten Dokumente beechreibt eine Vorrichtung 
zur reflexionsphotoinetrischen Messung des Reflexionsverrnö-
gene einer MeBfläche mit den im Oberbegriff des Anspruchs 1 
angegebenen Merkinalen, bei der die zwischen MeI3f1che und 
Photoempfnger angeordnete Blende die im kennzeichnenden 
Teil des Anspruchs 1 angegebenen Struktur und Wirkung auf-
weist. Die in den Dokumenten DE-A-2 902 776 (Dl); den von 
der Anmelderin offenbar als zum Stand der Technik geWOrig 
vorgelegten Seiten 5 und 6 des Prospekts "Seralyser" (D2), 
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DD-A-110 341 (D3) und US-A4 232 971 (D4) beschrjebenen 
Vorrichtungen geben die Oberbegriffsmerkrnale des Anspruchs 
1 wiéder. Keine dieser bekannten Vorrichtungen zur Re-
flexionsmessung weist jedoch eine Blende mit einer sich zum 
Photoempfnger hin verjungenden, absorbierenden Kegel-
stuinpfmante1f1che auf. Die in der Prinzipskizze des Doku-
ments D2 dargestelite Blende ist uøerstenfa11s als plat-
ten- oder rohrfrmig zu interpretieren. In den Dokumenten 
1)1 und D4 besteht die Blende aus einem in eine 
Ulbricht'sche Kugel eingelassenem kreisfórinigen Beobacht-
ungsfenster und in Dokument D3 aus einer Abbildungsoptik. 
Die weiteren Dokumente betreffen keine Vorrichtungen zur 
Reflexionsmessung, sondern Vorrichtungen zur Messung von 
Streu1ichtintensitten (US-A-2 280 993 05)) oder des 
Brechungsindexes ("Soviet Inventions Illustrated", week'B 
40, 14 November 1979, Sections R 14, R 16 (D6)) sowie éinen 
Justierschutz fUr einen Hochenergielaser FR-A- 2 466 783 
(D7)), dessen sich verjUngende, absorbierende Kegelstuxnpf-
mante1f1che eine unbeabsichtigte Stahireflexion in der Urn-
gebung eines Eintrittsfensters verineidet. 

3.3 	Erfinderische Ttigkeit 

3.3.1 Ausgehend von einem Stand der Technik gemRS dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1, wie er beispielsweise aus Dokument Dl be-
kannt ist, ist die dem P1nmeldungsgegenstand zugrundeliegen-
de Aufgabe darin erkennbar, bei den bekannten Reflexions-
me13gerten mit möglichst einfachen Mittein eine Verbes-
serung der Mef3genauigkeit zu erreichen; vgl. auch die Be-
schreibung, Seite 3, Zeilen 5 bis 7. 

3.3.2 Diese Aufgabe wird erfindungsgemäi3 gelöst, indem mit Hilfe 
der im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 spezifizierten 
Blende der EinfluI3 störender Randstrahlen, die nicht von 
der Me3f1che stamnien, unterdrUckt wird. Nach Auffassung 
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der Kammer kann der Fachmann dem in Punkt 3.2 genannten 
Stand der Technik keine Anregung zu diesem T25sungsprinzip 
entnehinen. Doktnnent D2 enth*it keiner].ei Hinweise, die MeB-
genauigkeit mit Hilfe der Biendenform zu erhhen. In den 
ReflexionemeBgeraten gema3 den Dokumenten Dl, D3 und D4 
ist die Apertur des totoempfngers nicht auf die Me3-
f1che, sondern auf die Innenwand der Ulbricht'schen 
Kugel gerichtet und erfaSt gezielt ein aus Me3strahiung und 
Störstrahlung bestehendes Mischlicht. Die Dokumente D5 und 
D6 befal3en sich Uberhaupt rticht mit Refiexionemessungen. 
Der aus Dokument D7 bekannte Justierschutz stelit keine 
Biende dar. Zwar entspricht seine Form durchaus der in 
Anspruch 1 przisierten Blende, doch ist es nach Auffasung 
der Kammer fUr einen Fachmann nicht naheliegend, in einem 
Justierschutz, der ein unbeabsichtiges Zurlickwerfen eines 
hochenergetiechen Laeerstrahis wMhrend seines Einjustierens 
in ein Eintrittsfenster vermeiden soil, eine Blende zu 
erkennen, die geeignet jet, au8erhaib einer vorgegebenen 
Me13flche refiektierte Randetrahien zu unterdrUcken. 

3.3.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäl3 Hilfsantrag beruht 
daher - wie schon die PrUfungeabteilung in ihrem ZurUck- 
weisungbeschlul3, Seite 6, Absatz 1, erkennen lief3 -auf 
einer erfinderiachen Ttigkeit im Sinne dee Artikels 56 
E PU. 

3.4 Der hi].fsweise beantragte Anepruch 1 jet damit gewährbar 
(Artikel 52(1) EPU). 

3.5 	Die abhängigen Ansprtiche 2 bis 10 sind auf besondere Aus- 
fUhrungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1 gerichtet und 
deshaib ebenfails gewährbar. 
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/ 
Entscheidungsforfllel 

Aus diesen Grnden wire entschieclen: 

Die angetochtene Entscheidung wira autgehoben. 

Die Sache wirci mit aer Autlage an die Vorinstanz zurUckver-

wiesen, ein europäisches Patent mit folgenden Unterlagen zu 

erteilen: 

Ansprche 1 bis 10, Uberreicht in der mUndlichen Ver-

handlung am 29. Oktober 1987 (zum Hiltsantrag). 

Beschreibung, Seite 1 bis 13, Uberreicht in aer mnd-

lichen Verhandlung am 29. Oktober 1987 (zum Hilf s-

antrag). 

3 Blatt Zeichnungen 1/3 bis 3/3 wie ver3ftent1icht. 

Der Geschäftsstellenbeamte 
	

Der Vorsitzende 

F.Klein 
	 K.Lederer 
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